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Sicherheit

Wirksam gegen
wirkliche Störer vorgehen
Ausschreitungen bei Sportveranstaltungen zeigen, dass Gesetze
wegen einiger Unverbesserlicher verschärft werden müssen.
Der Kanton Zürich hat das revidierte Konkordat über Massnahmen
gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen mit 85%
Ja-Stimmen angenommen. Ein klares Zeichen, dass die Bevölkerung
mehr Sicherheit wünscht.
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erfolgensowieAnreisemodalitäten und
Anmarschroute geregelt. Für die bei der
Zutrittskontrolle durchgeführten Durchsuchungen

gilt die bisherige Regelung, dass

private Sicherheitsdienste Matchbesuchende

über den Kleidern nach gefährlichen
Gegenständen abtasten dürfen, die Polizei

bei konkretem Verdacht zusätzlich un-
ter den Kleidern durchsuchen darf.

Für eine Umsetzung
mit Augenmass

Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen

darf nicht länger als gesellschaftliche

Tatsache hingenommen werden. Das
revidierte Konkordat und die damit
verbundenen Massnahmen sind ein Schritt in
diese Richtung. Die Umsetzung soll
pragmatisch und massvoll, aber konsequent
erfolgen. Die rechtsstaatlichen Einwände
der Gegnerverdienen eineernsthafte
Auseinandersetzung. Allerdings betreffen die
Eingangskontrollen mit Ausweispflicht
kaum Grundrechte. Jüngere Discobesucher

und Alkoholkäufer, die ihren Ausweis

mitführen müssen, haben sich noch
kaum je über Grundrechtseinschränkungen

beschwert. Die grosse Mehrheit der
Sportveranstaltungen wird von den
Einschränkungen nicht betroffen sein. Auch
die grosse Mehrheit der Stadionbesucher
wird das nicht betreffen. Letztlich erfordert

aber das Interesseder friedlichen Fuss-ball-

oder Eishockeyspielbesucher diejeni-
gen präventiv an ihrem Tun zu hindern,
die als potentielle Störer in Aktion treten
wollen. ¦
* Dieter Kläy, Kantonsrat FDP), ist Mitglied der

Kommission für Justizund öffentliche Sicherheit
und der Justizkommissiondes Zürcher Kantonsrats.

Dieter Kläy, Redaktor ASMZ*

Das revidierte Konkordat über
Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von
Sportveranstaltungen hat vorallem in den
Kantonen Basel, Bern und Zürich, wo
die meisten grossen Sportveranstaltungen
im Fussball und Eishockey stattfinden, zu
kontroversen Diskussionen geführt. Nach
dem Ergreifen des Referendums von
linksalternativen Kreisen und Fangemeinschaften

ist die Vorlage im Juni allerdings mit
85% Ja-Stimmenvon derZürcher
Stimmbevölkerung angenommen worden. Dies
ist ein starkes Signal dafür,dass die
Bevölkerung Gewaltexzesse bei Sportveranstaltungen

nicht toleriert.

Verschärftes Konkordat

Bereits 2009 hat der Zürcher
Kantonsrat dem Gesetz über den Beitritt
zum Konkordat über Massnahmen
gegen Gewalt an Sportveranstaltungen
zugestimmt, das am 1. Juli 2010 in Kraft
getreten ist. Dies ist nötig geworden,
weil Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung

im Zusammenhang mit Sport-
veranstaltungen in den letzten Jahren
zugenommen haben. Leider hat sich
gezeigt, dass mit diesem Instrumentarium
einer Reihe von Missständen nicht wirksam

genug begegnet werden konnte. Die
Konferenz der kantonalen Justiz- und
Polizeidirektoren KKJPD hatte sich
Anfang 2012 auf Verschärfungen geeinigt.
Diese Massnahme ist notwendig geworden.

Im Durchschnitt sind jedes
Wochenende rund 900 Polizistinnen und
Polizisten bei Fussball- und Eishockeyspielen

der obersten Liga im Einsatz, was

die polizeilichen Kapazitäten für die
Erfüllung anderer Aufgaben entsprechend
einschränkt.

Gemeinsam zum Ziel

Das Konkordatstrebt mehrÜbernahme
von Verantwortung durch die Clubs an.
Dabei geht es in erster Linie darum, mit
dem Druck der Bewilligungspflicht alle
Beteiligten an einen Tisch holen und
verbindliche Konzepte zu erstellen. Weil die
von den bewilligungspflichtigenVeranstaltungen

im Fussball ausgehenden Störungen

auf der Hand liegen, sind die Möglichkeiten

von Auflagen etwas ausgedehnter.
Sämtliche Spiele der Klubs der obersten
Ligen im Fussball und Eishockey unterstehen

einer Bewilligungspflicht, wobei
vorgesehen ist, den Klubs eine für die ganze

Saison gültige Rahmenbewilligung zu
erteilen, in welchendieAuflagen nach einer
dreistufigen Risikoskala festgehalten sind.
Bei den mit der Bewilligungspflicht
verbundenen Auflagen handelt es sich um
Kann-Bestimmungen. Bewilligungen können

mit Auflagen versehen werden, müssen

aber nicht. Im Kanton Zürich wird
dies nur Auswirkungen bei als Hochri-
sikospielen eingestuften Veranstaltungen
haben. Dies betrifft nur ganz wenige
Spiele. Andere Kantone dürften gar nicht
betroffen sein.

Massnahmen richten sich
gegen Unverbesserliche

Die Revision des Konkordates sieht auch

vor, dass für unverbesserliche Gewalttäter
neu Rayonverbote von einem bis drei Jahren

bisher bis ein Jahr) verfügt werden.
Das Verbot kann für Rayons in der ganzen

Schweiz gelten. Im Falle von Hochrisikospielen

könnte analog der heutigenPraxis
der Stadt Zürich ein Alkoholverbot erlassen

werden. Für einen Zugang zum
Gastsektor wird beiHochrisikospielen der
Verkauf von Eintrittskartenüber den Gastklub
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